
Gender Budgeting
A 3 Projekt

lieber 
gleich berechtigt

als später!



Rechtliche Regelungen
EU
EG Vertrag - Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen 
Vertrag von Amsterdam (1998) - Eu Primärrecht 
Gleichstellungsrichtlinien der EU - Sekundärrecht

Österreich
Staatsgrundgesetz 1867 : "Vor dem Gesetz sind alle Staatsbürger gleich"
Österreichische Bundesverfassung Artikel 7 Abs. 2 lit. a  und b 
NEU: BVG – Verankerung von Gender Budgets
Gleichbehandlungsgesetze des Bundes

Kärnten
Kärntner Landesgleichbehandlungsgesetz
Kärntner Antidiskriminierungsgesetz 2005
Geschlechtszugehörigkeit, Alter, Religion und Weltanschauung, Ethnische Herkunft,
Sexuelle Orientierung, Behinderung
Regierungsbeschlüsse 2001 – umfassende Anwendung des Gender 
Mainstreaming, geschlechtergerechter Amtssprachgebrauch, Schulung der 
beamteten EntscheidungsträgerInnen



Umsetzung in Kärnten

• VWAK - Schulungsmaßnahmen
– Führungskräfte
– Lehrlinge
– Bezirkshauptmannschaften
– Politiklehrgang für Kommunalpolitikerinnen

• Projektkooperationen
– Landesplanung
– GENDER ALP – GeM in Verwaltungen

• A 3 GeM in Gemeinden
– Interne Maßnahmen
– Die gegenderte Gemeinde



A 3 – GeM in Gemeinden

Projektkooperationen: LADion und Gemeindebund
• Interne Aktivitäten

– Abteilungsschulung und Konzeptentwicklung
– Überprüfung von Verwaltungsabläufen
– Gegendertes Intranet
– Gegenderte Personalausschreibung

• Die gegenderte Gemeinde – Feistritz i.R.
– Personal der Gemeinde
– Gender Budgeting

• Kinderbetreuungsangebote in Kärnten



Gendern einer Gemeinde

• Politik
– Frauenanteil im Gemeindevorstand u 

Gemeinderat
• Besetzung der Ausschüsse

– Frauen : Männer Verteilung der Ressorts und 
Anteile in Ausschüssen, Vorstand und 
Gemeinderat

• Haushaltsbudget – Gender Budgeting
– In welchem Verhältnis kommen die Ausgaben 

Männern und Frauen der Gemeinde zugute?
• Verwaltung - Personal



Frauenanteil im Gemeinderat



Referat für Frauen 
und Gleichbehandlung

Mießtaler Straße 1
9020 Klagenfurt am Wörthersee

0800 20 33 88

frauen@ktn.gv.at
www.frauen.ktn.gv.at

lieber gleich berechtigt als später!


